
29. Die Anlage 4 erhält folgende Fassung:

„Anlage 4 zur BPO „Politikwissenschaft“ mit
Haupt- und Nebenfach: Anrechnung von Prü-
fungsleistungen, die im Rahmen der Prüfungsord-
nung vom 11. Oktober 2006 erbracht wurden
(Nebenfach)

1. Prüfungsleistungen, die nach der Prüfungsord-
nung vom 11. Oktober 2006 erfolgreich er-
bracht worden sind, werden automatisch aner-
kannt. Fehlversuche werden ebenfalls übertra-
gen. Ausgenommen von dieser Regelung ist
das Modul Pol-M3 (s. unter Punkt 4).

2. Studierenden, die das bisherige Pflichtmodul
Pol-M5 bereits absolviert haben, wird dieses
automatisch für den Wahlpflichtbereich aner-
kannt. 

3. Studierende, die sich vor Inkrafttreten der Prü-
fungsordnung vom 9. Oktober 2007 zur Modul-
prüfung des Moduls Pol-M5 angemeldet oder
Prüfungsversuche unternommen haben, been-
den dieses Modul. Alternativ können sie nach
nicht bestandener erster Wiederholungsprüfung
auf ein anderes Wahlpflichtmodul wechseln,
wobei die Fehlversuche aus Pol-M5 angerech-
net werden. Dieser Wechsel erfolgt auf Antrag.

4. Studierende, die das Modul Pol-M3 bereits ab-
solviert haben, können sich dieses Modul mit 
6 CP und der Note der MPL (Teilprüfung der Vor-
lesung) im Wahlpflichtbereich anrechnen las-
sen, vorausgesetzt, sie haben nicht auch bereits
Pol-M5 absolviert. Die Übung kann als freiwil-
lige Zusatzleistung ins Zeugnis eingetragen
werden. Darüber hinaus haben Studierende,
die Pol-M3 bereits abgeschlossen haben, noch
zwei weitere Optionen: Sie können das kom-
plette Modul als freiwillige Zusatzleistung ins
Zeugnis eintragen lassen, oder sie können das
neue Pflichtmodul Pol-M2 durch Pol-M3 erset-
zen. Alle drei Optionen können nur auf Grund
eines Antrags wahrgenommen werden.

5. Studierende, die sich vor Inkrafttreten der Prü-
fungsordnung vom 9. Oktober 2007 zur Modul-
prüfung des Moduls Pol-M3 angemeldet oder
Prüfungsversuche unternommen haben, können
dieses Modul auf Antrag und unter Anrechnung
der Fehlversuche beenden. Anschließend haben
sie die unter Punkt 4 beschriebenen Optionen.

30. Die Anlagen 5 und 6 entfallen.

Artikel 2

Die Änderung tritt nach der Genehmigung des Rek-
tors mit Wirkung vom 1. Oktober 2007 in Kraft. Sie
wird im Amtsblatt der Freien Hansestadt Bremen ver-
öffentlicht.

Bremen, den 5. März 2008

Der Rektor 
der Universität Bremen

Änderung zur fachspezifischen Prüfungsordnung für
den Bachelorstudiengang „Fachbezogene Bildungs-

wissenschaften“ (FBW) der Universität Bremen

Vom 16. Februar 2006

hier: Anlage 1n „Politikwissenschaft“

(vom 9. Oktober 2007)

Der Rektor der Universität Bremen hat am 5. März
2008 nach § 110 Abs. 3 des Bremischen Hochschulge-
setzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
9. Mai 2007 (Brem.GBl. S. 339) die Änderung der
Anlage 1n „Politikwissenschaft“ vom 16. Februar 2006,
zuletzt geändert am 11. Oktober 2006 (Brem.ABl. 2007
S. 575) zur fachspezifischen Prüfungsordnung für den
Bachelorstudiengang „Fachbezogene Bildungswis-
senschaften“ vom 16. Februar 2006 (Brem.ABl. S. 319),
in der nachstehenden Fassung genehmigt.

Artikel 1

Die Anlage 1n „Politikwissenschaft“ vom 16. Februar
2006, zuletzt geändert am 11. Oktober 2006 (Brem.ABl.
2007 S. 575) zur fachspezifischen Prüfungsordnung für
den Bachelorstudiengang „Fachbezogene Bildungs-
wissenschaften“ vom 16. Februar 2006 (Brem.ABl. 
S. 319), wird wie folgt geändert:

1. § 7 erhält folgende Fassung:

„§ 7

Geltungsbereich und Inkrafttreten

(1) Diese Anlage tritt nach der Genehmigung
durch den Rektor mit Wirkung vom 1. Oktober 2007
in Kraft. Sie wird im Amtsblatt der Freien Hanse-
stadt Bremen veröffentlicht. Mit Inkrafttreten dieser
Anlage tritt die Anlage 1n „Politikwissenschaft“
vom 11. Oktober 2006 außer Kraft. Studierende, die
vor dem 1. Oktober 2007 ihr Studium aufgenommen
haben, wechseln in die Prüfungsordnung vom 9. Ok-
tober 2007.

(2) Prüfungsleistungen, welche nach der Prü-
fungsordnung vom 11. Oktober 2006 erfolgreich ab-
gelegt wurden, werden gemäß der in Anhang 2 dar-
gestellten Äquivalenzvereinbarung als Erfüllung
der Prüfungsleistungen der Prüfungsordnung vom
9. Oktober 2007 anerkannt.“
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